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BESCHLUSSVORLAGE - öffentlich - Nr.: 202/2020-5 

 
 
Beratungsfolge:  Sitzungstermin:  

Bau-, Grünflächen- und Umweltaus-
schuss 

 23.11.2020  

Haupt- und Finanzausschuss  16.12.2020  

Bau-, Grünflächen- und Umweltaus-
schuss 

 17.02.2021  

Rat  17.03.2021  

Bau-, Grünflächen- und Umweltaus-
schuss 

 09.11.2022  

Rat  14.12.2022  

 
 

Wiederholungsvorlage 
 
 

Betreff: 

Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes 
Hier: 1. Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes im Jahr 2022 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat beschließt die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes gemäß Anlage 1. 
 
 
Beteiligungen/Ergebnisse: 

- anderer Ämter : 68 
- Gleichstell.beauftr. :  
- Personalrat :  

 
 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
 
Die Mittel für die im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Maßnahmen werden entsprechend den 
jeweiligen Beschlussvorlagen durch Einzelveranschlagungen in den jeweiligen Haushaltsplanungen 
berücksichtigt.  
 
 
Klimarelevanz: 
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Die im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Maßnahmen dienen dem Erhalt des städtischen 
Infrastrukturvermögens. Die Aufstellung des Konzeptes hat insoweit keine Klimarelevanz. Zur Um-
setzung des Konzeptes sind für die Straßenausbaumaßnahmen später Ausbaubeschlüsse erforder-
lich, in welchen die Klimarelevanz der jeweiligen Einzelmaßnahmen dargestellt wird. 
 
 
 
Berichterstatter/in: 

Herr Geilmann 
 
 
Schilderung des Sachverhaltes: 

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung vom 17.03.2021 das Straßen- und Wege-
konzept für den Zeitraum von 2020 bis 2025 beschlossen. Gemäß § 8a Kommunalabgabengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ist dieses Straßen- und Wegekonzept bei Bedarf, 
jedoch mindestens alle zwei Jahre fortzuschreiben. Die 1. Fortschreibung des Straßen- und Wege-
konzeptes gilt für den Zeitraum 2022 bis 2027. 
 
Entwicklung des Straßen- und Wegekonzeptes 
Einige sowohl beitragspflichtige als auch nicht beitragspflichtige Maßnahmen aus dem Straßen- und 
Wegekonzept wurden bereits planmäßig umgesetzt. Diese Maßnahmen sind in der Anlage 1 grün 
dargestellt. 
 
Verschiedene Maßnahmen haben sich jedoch infolge unterschiedlichster Faktoren verzögert oder 
mussten verschoben werden. So haben sich z.B. die Maßnahmen Niederrheinstraße, Schillerstraße 
und Larfeldsweg aufgrund von Verzögerungen im vorher erforderlichen Kanalbau verschoben.  
 
Es gab überdies einige Verschiebungen bei den IHK-Maßnahmen. Dies gilt insbesondere für die 
Umsetzung des Denkmalplatzes infolge der Neubeantragung der Förderung. Zudem müssen - auf-
grund prioritärer Maßnahmen - z. B. die geplanten Deckenerneuerungen Im Wiesengrund und Süs-
selheide oder auch die Erneuerung der Straßenentwässerung Am Honigshuck verschoben werden. 
 
Die Maßnahmen, die nicht planmäßig umgesetzt werden, sind in der Anlage 1 rot dargestellt. Die 
geplanten neuen Ausführungszeiträume sind der letzten Spalte zu entnehmen. 
 
In der Vergangenheit wurde dem Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss bereits umfangreich 
über die Zustandssituation der Straßen im Stadtgebiet berichtet. Hieraus ist z.T. eine neue Priorisie-
rung für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen entstanden. Im Rahmen der Fortschreibung des Stra-
ßen- und Wegekonzeptes wurden somit verschiedene Maßnahmen für Deckenerneuerungen, wel-
che im Zuge der Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof durchgeführt werden, neu aufge-
nommen.  
 
Zudem wird in den nächsten Jahren – nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Energiekrise - die Umrüs-
tung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik weiter vorangetrieben. Bis 2027 wurden insgesamt 
28 Maßnahmen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in die Maßnahmenliste aufgenommen. 
 
Alle neu geplanten Maßnahmen sind in der beigefügten Tabelle (Anlage 2) blau dargestellt. 
 
Ergebnis der Vorberatung 
Die Fortführung des Straßen- und Wegekonzeptes wurde in der Sitzung des Bau-, Grünflächen- und 
Umweltausschusses am 09.11.2022 mit o.a. Beschlussempfehlung beraten. 
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Anlage(n): 
 
- Anlage 1 - Straßen- und Wegekonzept, 1. Fortschreibung 
- Anlage 2 - Maßnahmenübersicht 
- Anlage 3 - Lagepläne beitragsfreie Maßnahmen 
- Anlage 4 - Lagepläne beitragspflichtige Maßnahmen 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Ulrich Geilmann 
Technischer Beigeordneter 


